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10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

BauO Wr §128 Abs1;

BauO Wr §70 Abs1;

BauO Wr §73;

BauRallg;

VwGG §47 Abs1;

VwGG §50;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):89/05/0031

Rechtssatz

Werden in einer Beschwerde zwei Bescheide angefochten (hier sowohl die Bewilligung für das abgeänderte Bauprojekt

als auch die Benützungsbewilligung), ist der teilweise Erfolg hinsichtlich eines Bescheides gem § 50 VwGG als Erfolg

anzusehen; gegen die dem Bf zuzusprechenden Kosten ist der Kostenanspruch der belBeh aufzurechnen (Hinweis E

6.5.1975, 1527/73, VwSlg 4831 F/1975).

Schlagworte

Bauverfahren vor dem VwGH (siehe auch Behörden Vorstellung Nachbarrecht Diverses) VwGH Beschwerde

BauRallg11/3
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